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Ihr Schreiben vom 18.11.2024

Bebauungsplanentwurf "Entersweilerstraße - Kniebrech"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG 
/ Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o.g. Vorhaben. 

Der Bebauungsplan liegt an der Strecke 3280 (Homburg – Ludwigshafen). In diesem 
Bereich ist im Rahmen der Lärmsanierung eine Lärmschutzwand vorgesehen. Das 
betreuende Projekt benötigt eine Aussage, ob eine schalltechnische Untersuchung im 
Rahmen des Bebauungsplan stattgefunden hat bzw. stattfinden wird. 

Den Unterlagen zum Bebauungsplan konnten wir entnehmen, dass eine schalltechnische 
Untersuchung derzeit durchgeführt wird. Wir bitten Sie, uns diese Unterlagen nach 
Vorlage zur Verfügung zu stellen.

Zu dem Thema Lärmschutz steht Ihnen als Ansprechpartner der Herr Hasan Ilhan, DB 
InfraGO AG, Leiter Lärmsanierung Südwest, Mail: hasen.ilhan@deutschebahn.com zur 
Verfügung.

Des Weiteren sind nachfolgende Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB 
AG und ihrer Konzernunternehmen zu beachten und einzuhalten:

Photovoltaikanlagen

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. 
Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach 
der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen.



Seite 2 / 3

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. 
Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des 
Schienenverkehrs nicht durch Reflexionseffekte erhöht werden.

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den 
Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 
Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen 
sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können.

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, 
Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von 
Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

Immissionen

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Die sich aus dem Bahnbetrieb und 
der Unterhaltung der Anlagen der DB InfraGO AG ergebenden Immissionen sind 
entschädigungslos zu dulden. 

In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit 
der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf 
magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für
entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb 
ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. 
vorzunehmen.

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem 
Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.

Haftung

Für Schäden, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der 
Planungsträger/Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen 
auf die Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind auf Kosten des 
Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an 
dem weiteren Verfahren zu beteiligen. Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den 
Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere 
Bedingungen und Auflagen vor.
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Hinweis:

Um Ihre Anliegen künftig ohne zeitliche Verzögerung bearbeiten zu können, nutzen Sie bitte 
unsere Mail-In Adresse

Baurecht-mitte@deutschebahn.com

Mit freundlichen Grüßen

DB AG – DB Immobilien

      ⋅       ⋅
                                                                         
i.V. i.A.

. .

Datenschutzhinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen 
personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-
Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen.

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

Petra 

Frank

Digital unterschrieben 

von Petra Frank 

Datum: 2024.12.12 

12:43:22 +01'00'

Cornelia 

Co Lorenz

Digital unterschrieben 

von Cornelia Co Lorenz 

Datum: 2024.12.12 

12:59:00 +01'00'
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Kernarbeitszeiten Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr Parkplätze und Parkhäuser 
14.00-15.30 Uhr im Innenstadtbereich 
Fr.: 09.00-13.00 Uhr   

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz  
Direktion Landesarchäologie | Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 | 67346 Speyer 

 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 

67653 Kaiserslautern 

 

 

 
 
 
 
 
 

 DIREKTION 
LANDESARCHÄOLOGIE 
 
Außenstelle Speyer 
 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 
Telefon 06232 675740 
landesarchaeologie-
speyer@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
  

Mein Aktenzeichen 
E2024/0918 dh 

Ihr Schreiben vom 
18.11.2024 
AZ.: 61-11-bu 

Ansprechpartner / E-Mail 
Anna Ulmer 
anna.ulmer@gdke.rlp.de 

Telefon / Fax 
06232 675740 
06232 675760 

 26.11.2024 

 

Betr.: Bebauungsplanentwurf „Entersweilerstraße – Kniebrech“, Kaiserslautern; 
Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB; 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 

Planung bislang keine archäologische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. Es 

ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denk-

male bekannt. 

 

Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher grundsätzlich an die Übernahme 

folgender Auflagen gebunden: 

 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des 

Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. 

Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, 

die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände 

sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-

waltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 
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3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen 

können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der 

evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 

Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  

 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-

schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 

können. 

 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Klein-

denkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksich-

tigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, histor-

ischen Standort entfernt werden. 

 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 

nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz zu den Baudenkmälern und 

der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht 

möglich. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

gez. 

i.A. Dr. David Hissnauer 

 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



Bankverbindung: Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05 
USt.-IdNr. DE355604202  

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Postfach 10 02 55 | 55133 Mainz  

 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 
Willy-Brandt-Platz 1 
67653 Kaiserlautern 
 

 Emy-Roeder-Straße 5  
55129 Mainz 
Telefon +49 6131 9254 0 
Telefax +49 6131 9254 123 
Mail: office@lgb-rlp.de 
www.lgb-rlp.de 
 
14.01.2025 
 
 

Mein Aktenzeichen 
Bitte immer angeben! 
3240-1083-24/V1 
kp/sdr 

Ihr Schreiben vom 
14.11.2024 
61.11-bu 

 
 
 

Telefon 
 
 

  

Bebauungsplan "Entersweilerstraße - Kniebrech" der Stadt Kaiserslautern 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausge-

wiesenen Bebauungsplanes "Entersweilerstraße - Kniebrech" kein Altbergbau 

dokumentiert ist aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich innerhalb der Aufsuchungserlaubnis 

"Kasimir" (Erdwärme und Lithium). Inhaberin der Berechtigung sind die Stadtwerke 

Kaiserslautern Versorgungs-AG (SWK), Bismarckstraße 14 in 67655 Kaiserslautern. 

Da wir über die genaueren Planungen und Vorhaben keine Kenntnisse besitzen, 

empfehlen wir Ihnen, sich mit der vorgenannten Inhaberin in Verbindung zu setzen. 
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Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Grundsätzlich empfehlen wir bei Neubauvorhaben objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen bzw. die Einschaltung eines Baugrundberaters / Geotechnikers.  

Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 

und -2, sind zu beachten. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 
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Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
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17.01.2025 

Referat 61.11 

Herr Buhles 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplanentwurf „Entersweilerstraße – Kniebrech“, Ka 0/191 

Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 1 Baugesetzbuch/Grünordnerische Stellungnahme 

 

 

 

Wir nehmen wie folgt inhaltlich und redaktionell Stellung: 

 

 

Zu Seite 2 DIN-Normen, Regelwerke 

Die grün markierten Werke sind zu ergänzen. 

Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünten begrünbaren Flächenbefesti-

gungen, 2018 

Merkblatt DWA-M 162 - Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013 

 

Zu Seite 5 - 6.5 Grün- und Freiflächengestaltungssatzung 

Es sind für Flächen für den Gemeinbedarf die Werte für Gewerbe- und Industriegebiete in der 

Grün- und Freiflächengestaltungssatzung anzunehmen. 

 

Zu Seite 7 Pflanzenliste 

Bäume 1. Ordnung: 

Platanus x hispanica (Platane) Bestand 

Quercus robur (Stieleiche) Bestand 

 

Bäume 2. Ordnung: 

Acer campestre (Feldahorn)  

Carpinus betulus (Hainbuche)  

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche) 

Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) 

 

Bäume 3. Ordnung: 

Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 
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Sträucher: 

Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne) 

Berberis vulgaris (Berberitze) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus spec. (Weißdorn) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 

Prunus mahaleb (Felsenkirsche) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) 

Rosa canina (Hundsrose) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

 

 

 

Zur Planzeichnung 

Die städtische Baumreihe aus Platanen entlang der Entersweiler Straße mit 15 Platanen steht 

bereits jetzt schon unter dem Schutz der Baumschutzsatzung. Gemäß Begründung Seite 10 

ist diese Baumreihe zum Erhalt vorgesehen. Leider ist sie bisher nicht entsprechend in die 

Planzeichnung übernommen worden. Die Bäume sind vital und gut entwickelt. Sie sind Teil 

des Orts- und Landschaftsbilds, was gem. Begründung Seite 4 erhalten und entwickelt wer-

den soll. Darüber hinaus wirkt sich die Baumreihe positiv im Sinne des Klimaanpassungskon-

zepts aus. Bezugnehmend auf die auf Seite 5 der Begründung erwähnten Ziele, werden 

durch die Baumreihe die Kaltluftentstehung durch Transpiration und Verschattung, die Begrü-

nung von Freiflächen und der Wasserrückhalt und Versickerung in den Baumscheiben geleis-

tet. Es könnte darüber hinaus im Sinne einer wassersensiblen Stadt und der Starkre-

gen/Überflutungsvorsorge in Betracht gezogen werden, den Wurzelraum der Bäume zu er-

weitern und Baumsubstrat mit einer guten Wasserhaltekapazität dafür zu verwenden. Dies 

könnte auch in Kombination mit einer überbaubaren Baumgrubenerweiterung geschehen, so-

dass der Bereich außerhalb der Traufe befestigt werden kann. 

Die Gründe, welche für den Erhalt der Baumreihe sprechen sind in die Begründung aufzu-

nehmen. 

 

Aus grünordnerischer Sicht sind diese Bäume zu Erhaltung festzusetzen. Unter den Baum-

kronen ist eine ab Stammmitte mindestens 5,5 m breite öffentliche Grünfläche zu verorten. 
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Dies entspricht ungefähr dem aktuellen geschützten Wurzelbereich der Bäume. Eine Befesti-

gung des Wurzelbereichs ist gem. Baumschutzsatzung verboten. 

Im Süden an das Bebauungsplangebiet schließt ein schützenswerter Grünbestand an. Wir 

empfehlen eine private Grünfläche mit Strauchpflanzungen südlich des Baufensters zu veror-

ten, damit ein Strauchsaum entwickelt werden kann. 

 

Auf dem Verkehrsübungsplatz stehen städtische Stieleichen. Es ist anzunehmen, dass deren 

Kronen einen Durchmesser von mindestens 15 m erreichen werden. Das Baufenster darf 

demnach nicht näher als 7,5 m an den Stamm der Bäume heranreichen. Der Abstand ist ent-

sprechend anzupassen. 

 

 

Wir bitten um Aufnahme der genannten Punkte in den Bebauungsplan. 

 

 

 

Gerhard Prottung 

17.01.2025



Stadt Kaiserslautern 
Referat Stadtentwicklung, Kaiserslautern, 06.12.2024 
Abteilung Stadtplanung 
 
Telefax:   0631 365 1619 
E-Mail:     stadtplanung@kaiserslautern.de 

 
Bebauungsplanentwurf „Entersweilerstraße - Kniebrech“  
 

hier:  frühzeitige Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 1 BauGB   
   
 
 
 
Rückantwort von: 
 
Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR 
Blechhammerweg 50 
67659 Kaiserslautern 
 
 
Anregungen: 
 
 

□ Durch den Bebauungsplanentwurf werden die von uns zu vertretenden Belange  
nicht berührt. Es werden keine Anregungen vorgetragen. 

 
 Zu dem uns zugesandten Planentwurf möchten wir folgende Anregungen 

vorgetragen: 
 
 
 

Veranlassung: 
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden, um auf einer Teilfläche des städtischen Grundstücks Flst Nr. 2193/2 die 
Errichtung einer neuen Rettungswache mit angegliedertem Weiterbildungszentrum inklusive 
Übernachtungsmöglichkeit zu ermöglichen. Die Fläche im Geltungsbereich wird derzeit als 
z.T. unbefestigter Parkplatz mit angrenzender Grünfläche und Verkehrsübungsplatz genutzt. 
Hinsichtlich der Erschließung ist die Stadtentwässerung aufgefordert, die 
Rahmenbedingungen für eine geordnete Entwässerung zu prüfen und festzulegen.  
 
a) Allgemeine Entwässerungskonzeption: 
Die Fläche ist bislang nicht an die öffentlichen Entwässerungsanlagen 
(Mischwasserkanalisation) angeschlossen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die 
ausgewiesene Fläche an den Mischwasserkanal in der Straße „Am Kniebrech“ oder im 
Kreuzungsbereich „Entersweilerstraße“ anzuschließen und damit eine geordnete 
Entwässerung zu gewährleisten. Ein Anschluss in die „Entersweilerstraße“ ist aus 
technischen Gründen nicht möglich. Im Hinblick auf eine zukünftige weitere Versiegelung im 
ausgewiesenen Plangebiet, muss der zu erwartende Mehrabfluss aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben (LWG; WHG) und der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der bestehenden 
Entwässerungssysteme stark begrenzt werden. 
 
Die ausgewiesene Fläche des Geltungsbereichs ist nicht in der genehmigten Fläche des 
Schmutz- und Mischwassereinzugsgebiets der Zentralkläranlage enthalten. In Abstimmung 
mit der zuständigen Genehmigungsbehörde ist diesbezüglich ein vollständiger Rückhalt (50 
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l/m² abflusswirksamer Fläche) des Niederschlagswassers anzuordnen und der 
Regenwetterabfluss auf den natürlichen Gebietsabfluss zu begrenzen. Wenn möglich sind 
anfallende, unverschmutzte Niederschlagswassermengen vor Ort zurückzuhalten, zu 
verdunsten bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf (Hinweis auf DWA-A 100 und DWA-A/M 
102) zuzuführen. Eine Ableitung von Drosselabflüssen oder Notüberläufen ist ebenfalls dem 
vorhandenen Mischwasserkanal („Donnersbergstraße“ oder „Am Kniebrech“) zuzuführen. 
Eine Ableitung in ein Gewässer bzw. eine Gewässerverrohrung (hier Gewässer III. Ordnung) 
ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. In der Entersweiler Straße 
verlaufende umfangreiche Anlagen zur Wasserversorgung können nicht überquert bzw. 
unterquert werden. 
 
Die Ableitung der anfallenden häuslichen und gewerblichen Schmutzwassermengen kann 
über den bestehen Mischwasserkanal erfolgen. Das Gebiet wird voraussichtlich im 
modifizierten Mischsystem (Trennsystem auf dem Grundstück) entwässert. Die Reinigung 
von anfallendem Schmutz- und Regenwasser erfolgt in der zentralen Kläranlage (ZKA) 
Kaiserslautern. 
   
b) Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd;  
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz; Kaiserslautern; Rüdiger 
Sprißler 
 

Registrierte Altablagerung Nr. 31200000-247 „Am Kniebrech“ in Kaiserslautern, 
Gefährdungsabschätzung, Altlastenerkundung und Abfalltechnische Beurteilung,  
ROMAG 19.06.2015 (vorgelegt bei der SGD 19.01.2016)  
 

Das o.g. Gutachten wurde lediglich im Hinblick auf die Möglichkeit der Versickerung von 
Niederschlagswasser geprüft. Ergebnis:  

Eine gezielte Versickerung über die angetroffenen unterschiedlich mächtigen 
Auffüllhorizonte mit Schlacken und Schwarzdeckenbruch ist aus fachlicher Sicht nicht 
möglich. Wie die Analysen der Bodenproben zeigen, wurden hier PAK, MKW-Gehalte 
festgestellt, die die für eine Versickerung maßgeblichen oSW1-Werte gemäß Merkblatt 
ALEX 02 des Landesamtes für Umwelt (LfU) deutlich überschreiten.  
Sofern hier eine gezielte Versickerung geplant ist, ist im Versickerungsbereich eine 
Auskofferung des Auffüllmaterials sowie eine Freimessung des Areals erforderlich. Bei 
der Freimessung der Fläche ist im Hinblick auf den Grundwasserschutz der 
Sanierungszielwert oSW1 gemäß Merkblatt ALEX 02 heranzuziehen.  
Des Weiteren wäre bei einer Versickerung eine Beeinflussung benachbarter Bereiche in 
denen Auffüllungen verblieben sind, auszuschließen. Die benachbarten Flächen wären 
ebenfalls freizumessen oder abzudichten. Zur Ermittlung der eventuell durch eine 
Versickerung beeinflussten Bereiche könnten z.B. die Ergebnisse der Berechnung der 
Sickerlinie hilfreich sein.  

   
c) Grundstücksentwässerung / Regenwasserbewirtschaftung 
Für die Regenwasserbewirtschaftung auf den zukünftigen Bauflächen und den zugehörigen 
nichtöffentlichen Verkehrsflächen wird bei einer neuen Bebauung der Grundstücke eine 
Entflechtung von Schmutz- und Regenwasser und nachfolgend die Bereitstellung eines 
Rückhaltevolumens von mindestens 50 l/m² abflussrelevanter Fläche (= 500 m³/ ha AU) 
gefordert.  
 
Die möglichen Anschlüsse an den Mischwasserkanal (Schmutzwasser) und an den 
vorhandenen RW-Kanal (Regenwasser) sind im beiliegenden Lageplan gekennzeichnet. 
Obwohl der Regenwasserkanal im weiteren Verlauf an das Mischkanalnetz angeschlossen 
wird, empfiehlt die STE-AöR den beschriebenen getrennten Anschluss, um bei einer ggf. 
zukünftigen Umstrukturierung des örtlichen Entwässerungsnetzes die konsequente 
Trennung von RW und SW umsetzen zu können. 
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Die im Lageplan eingetragenen Anschlusspunkte sind vorschlagsweise aufgeführt. Die 
Querung der Entersweilerstraße ist auf Grund der vorhandenen Versorgungsleitungen 
technisch nur schwer zu realisieren. Die dort aufgeführten Anschlüsse sind daher als 
Optionen dargestellt, die einer Prüfung auf Realisierbarkeit unterzogen werden müssen.  
 
Sollte sich eine oberflächennahe Querung der Entersweiler Straße nachträglich als technisch 
realisierbar erweisen, ist ein Ableitung bzw. Einleitung von Niederschlagswasser in die 
Lauterverrohrung im Volkspark zu bevorzugen. Dies kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
durch die STE-AöR nicht abschließend geprüft werden. 
 
Gemäß Stellungnahme der SGD-Süd ist eine gezielte Versickerung auf dem 
betreffenden Grundstück ausgeschlossen. Das Gesamtrückhaltevolumen kann durch 
abgedichtete Rasen- oder Erdmulden, Mulden-Rigolen-Elemente, Speicherschächte, 
Brauchwasserzisternen, Stauraumkanäle oder einer technisch sinnvollen Kombination der 
vorgenannten Anlagen bereitgestellt werden. Die Dachflächen sind zwingend als Retentions- 
und Gründach mit entsprechendem Dachaufbau und Retentionsvolumen (50l/m² Dachfläche) 
auszubilden. Wir weisen hierzu auch auf die entsprechende Grünflächensatzung der Stadt 
Kaiserslautern hin. 
 

Eine ungezielte flächenhafte Versickerung von Niederschlagswasser in den Untergrund kann 
ggf. über wasserdurchlässige Deckschichten (Dränpflaster/Dränasphalt) erfolgen. Hierzu ist 
durch die Bauherren bzw. Maßnahmenträger die Funktionstüchtigkeit in Abhängigkeit des 
anstehenden Untergrundes (Baugrund/ALG) und der für Unterlieger gefahrlose Betrieb der 
Anlagen nachzuweisen. Im Hinblick auf eine Abwasservermeidung sind dementsprechend 
alle Verkehrs- und Stellflächen auf den privaten Grundstücken, so weit möglich, in 
wasserdurchlässiger Form (Dränpflaster, Dränasphalt, wassergebundene Schichten) 
herzustellen wenn dies die Nutzung zulässt. 
 

Sofern kein Versiegelungsgebot ausgesprochen wird, ist die Möglichkeit zur breitflächigen 
Versickerung des Oberflächenwassers im Hinblick auf Altlasten, Altablagerungen und 
Verdachtsflächen zu prüfen und mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. 
 

Grundsätzlich kann das erforderliche Rückhalte- bzw. Zisternenvolumen ganz oder teilweise 
einer Brauchwassernutzung zugeführt werden. Die Entleerung des Rückhaltevolumens 
erfolgt dann über die Brauchwasserentnahme des Speichers. Dafür ist die kontinuierliche 
Entleerung über dauerhafte Verbraucher (z.B. Toilettenspülungen, betriebliche Entnahme zu 
Produktionszwecken; u.ä.) nachzuweisen. Kann eine vollständige Entleerung nicht 
nachgewiesen werden, ist der Rest des Speichervolumens als Retentionsvolumen mit 
starker Abflussdrosselung (i.d.R. mittels Pumpe) auszubilden. 
 

Wird das Speicher- bzw. Zisternenvolumen ganz oder teilweise als Retentionsraum 
ausgelegt, darf das anfallende Niederschlagswasser nur über eine vorgegebene 
Drosselspende in den entsprechenden MW-Kanal entleert werden. Die Drosselspende zur 
direkten Einleitung von den privaten Flächen in den öffentlichen Mischwasserkanal beträgt je 
nach hydraulischer Leistungsfähigkeit des Systems maximal 0,1 l/s pro 100 m² (= 10 l/s x ha) 
versiegelter Grundstücksfläche.  
 
d) Ausgleich der Wasserführung gem. LWG und WHG 
Ein Ausgleich der Wasserführung bzw. eine ausgeglichene Bilanzierung des 
Wasserhaushaltes ist gem. bestehender Normen (WHG/LWG) und aktueller technischer 
Regelwerke (DWA-A 100; DWA-A/M 102) vor Ort zu gewährleisten. Entsprechende 
Voraussetzungen (Dachbegrünung; Anteil Grünflächen; Flächenbefestigung) sind in der 
Bauleitplanung zwingend zu schaffen. 
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e) Ableitung und Behandlung von anfallendem Mischwasser- und Schmutzwasser 
Die Ableitung und Behandlung der im Plangebiet anfallenden Schmutz- und 
Regenwassermengen (Mischwässer) erfolgt über das Kanalnetz der Stadtentwässerung 
Kaiserslautern in der Zentralkläranlage. Die in der ZKA gereinigten Abwässer werden dann 
in die Lauter eingeleitet. Entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen zur Einleitung 
von gereinigtem Abwasser über die ZKA bestehen und sind ggf. im Hinblick auf den 
Anschluss der zusätzlichen Fläche zu aktualisieren. 
 
f) Überflutungsvorsorge und Objektschutz 
Für die Stadt Kaiserslautern wurde im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes (KLAK) eine 
Fließweganalyse für oberflächlich abfließendes Wasser bei Starkregenereignissen (hier SRI 
7) erstellt. Danach verlaufen Fließwege im Geltungsbereich hauptsächlich von Süden nach 
Norden und queren z.T. den Geltungsbereich Richtung Entersweilerstraße/ 
Donnersbergstraße. In den letzten Jahren wurden diese oberflächigen Abflüsse und 
Überflutungen auch beobachtet und registriert. Weiterreichende Überflutungen des 
Geltungsbereichs können für entsprechende außergewöhnliche bzw. extreme Niederschläge 
nicht ausgeschlossen werden. Für das Grundstück und die Bebauung sind 
dementsprechend Maßnahmen zu Überflutungsvorsorge (Objektschutz) vorzusehen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es im Fall von außergewöhnlichen und extremen Starkregen 
(SRI 7 -12) in den umgebenden Straßen zu erheblichen Überflutungen und damit zu 
Einschränkungen bei der Benutzung der Verkehrswege kommen kann. Inwieweit dies die 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge beeinflusst ist in nachfolgenden 
Planungen zu berücksichtigen. 
 
Im Bauleitplanverfahren ist zu prüfen, inwieweit Maßnahmen zur Verringerung von Abflüssen 
aus den südlichen Außeneinzugsgebieten im Verfahren zu berücksichtigen sind bzw. 
berücksichtigt werden können. Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass solche 
Maßnahmen nicht originär Aufgabe der Stadtentwässerung sind, sondern als 
Gemeinschaftsaufgabe der kommunalen Verwaltung (Straßenbaulastträger; 
Umweltbehörden; Forstbehörden etc.) aufgefasst werden müssen. 
 

 
Abbildung 1: Starkregengefahrenkarte SRI 7, STE 
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g) Bestehende wasserrechtliche Genehmigungen zum Anschluss an die ZKA KL 
Die Fläche des Plangebiets ist im „Antrag auf Änderung der Erlaubnis zum Einleiten von 
gereinigtem Abwasser aus der Zentralkläranlage Kaiserslautern in die Lauter“ nicht 
aufgeführt und deshalb nicht mit dem Änderungsbescheid vom 21.04.2008 (Az.:31/566-111 
KA 79/83) genehmigt worden. Mit einer Integration des Plangebietes ist eine Änderung bzw. 
Anpassung der Betriebs- und Einleiterlaubnis der Zentralkläranlage verbunden.  
 

 
Abbildung 2: Lageplanausschnitt Caigos 
 
h) Zeichnerische Darstellung 
Als Anlage zur Beschreibung der Entwässerungssituation bzw. der möglichen Einleitstellen 
von Drosselwassermengen und Notüberläufen wurde zusätzlich eine zeichnerische 
Entwässerungskonzeption ausgearbeitet, welche die ggf. notwendigen entwässerungs-
technischen Gegebenheiten und Maßnahmen darstellt (Anlage 1). 
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Vorschläge zum textlichen Teil des Bebauungsplanes zur weiteren Verwendung 
 
Zu Teil A: 
Textliche Festsetzungen: 
  
 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 - 23 
BauNVO) 
 

1.6 Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 4 BauGB und § 2 LWG 
 

Abwasservermeidung: 
Der Anfall von Abwasser ist gem. Bundes- und Landesgesetzgebung (WHG; LWG-Rlp) so 
weit wie möglich zu vermeiden. Dies gilt auch für den Anfall von Oberflächenwasser aus den 
versiegelten Grundstücksbereichen.  
 
Nicht zwingend notwendige Flächenversiegelungen sowie die Verdichtung von späteren 
Grünflächen durch Baustellenverkehr sind zu vermeiden. Stellplätze sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Erlaubt sind Pflaster mit mind. 1 cm breiten 
Rasenfugen und durchlässigem Untergrund, Schotterrasen, Rasengittersteine, Kies und 
Splitt sowie Drainpflaster und Drainasphalt. 
 
Rückhaltung und Versickerung: 
Das auf den Grundstücken anfallende nicht verschmutzte Niederschlagswasser darf nur in 
dafür zugelassene öffentliche Anlagen (hier: Regenwasser- oder Mischwasserkanal) 
eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem 
Aufwand verwertet oder versickert bzw. zurückgehalten werden kann. Vor Einleitung muss 
ein Rückhalt gemäß den Vorgaben der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR angeordnet 
werden. 
 
Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser in den Untergrund ist auf Grund der 
örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. 
 

Als dezentraler Rückhalteraum ist ein Volumen von mindestens 50 l/m² abflusswirksamer 
Fläche vorzusehen. Das Gesamtrückhaltevolumen kann durch abgedichtete Rasen-, Erd- 
oder Folienbecken, unterirdische abgedichtete Speicherblöcke, Speicherschächte, 
Brauchwasserzisternen, Stauraumkanäle oder eine technisch sinnvolle Kombination der 
vorgenannten Anlagen bereitgestellt werden. Ein Grün- und Retentionsdach wird dem 
gesamt geforderten Speichervolumen angerechnet. Notüberläufe der vorgenannten Anlagen 
sind an den bestehenden Regenwasserkanal anzuschließen. 
 

Der Speicherinhalt kann weiterhin in Form von Rückhalteanlagen zur Brauchwassernutzung 
und/oder Rückhalteanlagen mit stark gedrosselter Ableitung bereitgestellt werden. Die 
höchstzulässige Drosselspende bei der Einleitung von privaten Rückhalteanlagen in die 
öffentlichen Regenwasserbeseitigungsanlagen beträgt 0,1 l/s je 100 m² bezogen auf die 
gesamte Grundstücksfläche.  
 
 
1.7 Festsetzung der Gebäudeeingangshöhe / Überflutungsvorsorge  
(§ 9 Abs. 3 BauGB)  
 
Gegen mögliche Überflutungen bei extremen Starkregen muss sich der 
Grundstückseigentümer gemäß DIN 1986 Teil 100 und DIN EN 752 durch sinnvolle 
Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage und Gestaltung der 
baulichen Anlage abhängig sind, schützen. Dies ist sowohl bei der Freiflächengestaltung als 
auch der konstruktiven Ausbildung der Gebäude, Erdgeschosse, Kellergeschosse und 
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Sockelbereiche einschließlich aller auf und unterhalb des Erdgeschossniveaus liegenden 
Gebäudeöffnungen und Zufahrten zu beachten.  
 
Um Gebäude so weit als möglich gegen Überflutung zu sichern, muss die Oberkante des 
fertigen Erdgeschossbodens entsprechend höher (Ansatz 20 cm) als die vorhandene oder 
geplante öffentliche/private Straße liegen. Der erforderliche Höhenunterschied kann für einen 
barrierefreien Zugang als Rampe ausgebildet werden. Das Gefälle der umliegenden Flächen 
soll grundsätzlich von den Gebäuden wegführen. Die Vorgabe zur Erdgeschosshöhe darf nur 
dann unterschritten werden, wenn durch entsprechende Objektschutzmaßnahmen oder eine 
an Starkregen und Überflutung angepasste Bauweise ein ausreichender Überflutungsschutz 
nachgewiesen wird.  
 
Es ist der Nachweis für die Überprüfung der Sicherheit gegen Überflutung bzw. einer 
kontrollierten schadlosen Überflutung des Grundstücks ohne Gefährdung der umliegenden  
Flächen nach DIN EN 752 in Verbindung mit der DIN 1986-100 zu führen.  
 
Die Tür- und Fensteröffnungen, sowie Lichtschächte und Garagenzufahrten sind nicht 
unterhalb der in der Satzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR festgelegten 
Rückstauebene anzuordnen (Objektschutz). Bezugspunkt für die Festlegung der 
Fußbodenhöhe ist die Höhe der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche, gemessen 
senkrecht zur Mitte der Straße zugewandten Gebäudeseite. Maßgeblich ist die ausgebaute 
Straßenhöhe, ansonsten die geplante Straßenhöhe.  
 
Die Höhe des Rohfußbodens des Erdgeschosses ist im Baugenehmigungsverfahren nach- 
zuweisen. Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf nur unterschritten werden, wenn durch 
entsprechende Objektschutzmaßnahmen oder einer an Starkregen und Überflutung 
angepassten Bauweise ein ausreichender Überflutungsschutz gegenüber der 
Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR nachgewiesen wird. Das Gefälle der umliegenden 
Flächen hat grundsätzlich von den Gebäuden wegzuführen.  
 
Für die Zufahrt/den Zugang zu Tiefgaragen oder tiefliegenden Gebäudeteilen sind 
besondere Maßnahmen zur Sicherung (Rampen, Aufpflasterungen, automatische oder 
mobile Schutzeinrichtungen) zu treffen.  
 
Bei der Modellierung, Befestigung und Anlage der jeweiligen Baugrundstücke ist darauf zu 
achten, dass ein Abfließen von Niederschlagswasser auf umliegende 
Baugrundstücke/öffentliche Flächen verhindert wird.  
 
 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN UND SONSTIGE ESTSETZUNGEN 
NACH LANDESRECHT RHEINLAND-PFALZ  
(§ 9 Abs. 4 BauGB) 
 
2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
 
 
2.1.2 Dachgestaltung  
Als Dachformen werden im Gebiet Flachdächer mit einer Dachneigung bis 5 Grad 
zugelassen. 
 
Flachdächer sind als extensiv begrünte Retentionsdächer mit einem Retentionsvolumen von 
50 l/m² auszubilden.   
Die durchwurzelbare Gesamtschichtdicke der Vegetationstragschicht muss mindestens 12 
cm betragen. Die zu begrünenden Flächen müssen zu mindestens 80% dauerhaft und 
fachgerecht mit heimischem (autochthonem) Pflanz- bzw. Saatgut (Gräser, Kräuter, 
Gehölze) extensiv begrünt werden: Sedum-Sprossenansaat und mindestens 20% 



8 

Flächenanteil mit heimischen Wildkräutern (Topfballen-Pflanzung) (siehe Pflanzenliste im 
Anhang).  
Das Dachbegrünungssubstrat muss der FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und 
Pflege von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie) entsprechen. 
 
E Hinweise 
 
Entwässerung und Grundwasserschutz  
- Auf die Beachtung der Entwässerungssatzung der Stadtentwässerung Kaiserslautern 

AöR wird hingewiesen. 
 
- Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag gemäß der 

Entwässerungssatzung einzureichen, der frühzeitig mit der Stadtentwässerung 
Kaiserslautern abzustimmen ist. Durch die Bauherren ist die Funktionstüchtigkeit der 
gewählten Systeme, das erforderliche Gesamtvolumen, die höchstzulässige 
Drosselwassermenge und der für Unterlieger gefahrlose Betrieb der Anlagen auch im 
Hinblick auf Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen nachzuweisen.  

 
- Der Notüberlauf darf im freien Gefälle nur oberflächennah oder über einen 

Rückstauverschluss gesichert dem öffentlichen Kanalsystem zugeleitet werden.  
 
- Die Ableitung von Drainagewässern in das Kanalnetz der Stadtentwässerung 

Kaiserslautern ist nicht gestattet.  
 
- Für Bauten für deren Errichtung eine Wasserhaltung notwendig ist, ist vor Baubeginn ein 

wasserrechtliches Genehmigungsverfahren zur Wasserhaltung durchzuführen. Die 
temporäre Einleitung von Grundwasser diesen Maßnahmen ist gem. 
Entwässerungssatzung der STE-AöR ebenfalls genehmigungs- und gebührenpflichtig. 

 
- Im Gebäude und auf dem Grundstück sind gemäß DIN 1986 Teil 100 und DIN EN 752 

das Niederschlags- und Schmutzwasser zu trennen. Der Anfall von Niederschlagswasser 
als Abwasser ist so weit wie möglich zu vermeiden, das anfallende Niederschlagswasser 
ist getrennt nach der abflusswirksamen Fläche zu betrachten. 

 
Starkregen  
 
- Die Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR weist darauf hin, dass im Rahmen ihrer 

Abwasserbeseitigungspflicht die Kommune dafür Sorge zu tragen habe, dass das 
öffentliche Kanalnetz gemäß den geltenden Richtlinien ausreichend dimensioniert ist. Bei 
Extremereignissen können die Kanalnetze überlastet werden und Oberflächenwasser 
unkontrolliert an der Oberfläche abfließen. Ziel muss es sein, Schäden zu verhindern oder 
zumindest zu reduzieren. Mit Blick auf diese seltenen und außergewöhnlichen 
Regenereignisse, die über den Bemessungsvorgaben des Kanalnetzes liegen, müssen 
neue Wege der Ableitung und Rückhaltung verfolgt und der private Objektschutz in den 
Vordergrund gestellt werden. Gemäß DIN 1986, Teil 100 und DIN EN 752 muss sich der 
Grundstückseigentümer durch sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der 
individuellen Lage und Gestaltung der baulichen Anlage abhängig sind, schützen. Dies ist 
sowohl bei der Freiflächengestaltung als auch der baulichen Ausbildung der Gebäude, 
Erdgeschosse und Sockelbereiche einschließlich aller auf oder unterhalb des 
Erdgeschossniveaus liegenden Gebäudeöffnungen zu beachten.  

 
- Es ist zu beachten, dass es bei Starkregenereignissen überall zu einem 

Oberflächenabfluss kommen kann, wobei sich zuerst in Mulden, Rinnen oder Senken 
größere Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten bilden. Daher sind vor Ort immer die 
vorhandenen Oberflächenstrukturen und Verhältnisse zu berücksichtigen. 
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- Starkregenereignisse können und müssen nicht immer vollständig durch das 
Entwässerungssystem aufgenommen werden, so dass es örtlich zu Überflutungen von 
Straßen, Gelände und Gebäuden kommen kann.             
Die Überflutungsvorsorge muss ein wichtiger Bestandteil sämtlicher Planungsprozesse in 
Kaiserslautern werden. Es gilt Maßnahmen auf den Privatgrundstücken und im 
öffentlichen Raum zu kombinieren. Ziel ist es, Schäden bei Starkregenereignissen durch 
abfließendes Wasser auf der Oberfläche zumindest zu reduzieren, wenn möglich zu 
verhindern. Ebenso müssen die Privatgrundstücke vor Rückstau aus der Kanalisation 
geschützt werden (Stichwort Rückstauebene).  

 
- Im Rahmen der Baugenehmigung sollten die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort geprüft 

werden und die potenzielle Gefährdung durch Überflutungen in der Planung berücksichtigt 
werden.   

 
- Auf eine Unterkellerung und Tiefgaragen sollte verzichtet werden. 

 
 

Zu Teil B Begründung 
 
5.2.8 Starkregen / Überflutungsvorsorge / Fließwege 
 
Festsetzung der Gebäudeeingangshöhe / Überflutungsvorsorge  
Starkregenereignisse und Extremwetterereignisse häufen sich. Zur Gefahrenabwehr ist im 
Bebauungsplan eine Gebäudeeingangshöhe festgesetzt. Um Gebäude so weit als möglich 
gegen Überflutung zu sichern, muss die Oberkante des fertigen Erdgeschossbodens höher 
als die vorhandene oder geplante öffentliche/private Straße liegen. Da sich gemäß der 
Starkregengefahrenkarten im Plangebiet Wassertiefen zwischen 5 cm bis < 100 cm 
einstellen können, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass die Grundstücke so 
auszugestalten sind, dass ein Abfließen von Niederschlagswasser auf umliegende 
Straßenverkehrsflächen oder Grundstücke vermieden wird.  Dies ist bei Einreichung des 
Bauantrags nachzuweisen. 
 
Fließwege 
Für die Stadt Kaiserslautern wurde im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes (KLAK) eine 
Fließweganalyse für oberflächlich abfließendes Wasser bei Starkregenereignissen (hier SRI 
7) erstellt. Danach verlaufen Fließwege im Geltungsbereich hauptsächlich von Süden nach 
Norden und queren z.T. den Geltungsbereich Richtung Entersweiler-
straße/Donnersbergstraße. In den letzten Jahren wurden diese oberflächigen Abflüsse und 
Überflutungen auch beobachtet und registriert. Weiterreichende Überflutungen des 
Geltungsbereichs können für entsprechende außergewöhnliche bzw. extreme Niederschläge 
nicht ausgeschlossen werden. Für das Grundstück und die geplante Bebauung sind 
dementsprechend Maßnahmen zu Überflutungsvorsorge (Objektschutz) vorzusehen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es im Fall von außergewöhnlichen und extremen Starkregen 
(SRI 7 -12) in den umgebenden Straßen zu erheblichen Überflutungen und damit zu 
Einschränkungen bei der Benutzung der Verkehrswege kommen kann. Ob dadurch die 
Einsatzbereitschaft für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge negativ beeinflusst wird, ist zu 
prüfen. 
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Abbildung 3: Auszug Starkregengefahrenkarte Stadt Kaiserslautern, www.kaiserslautern.de 
 
 
Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung  
Entsprechend den Vorgaben des § 2 Landeswassergesetzes (LWG) Rheinland-Pfalz sowie 
der Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Entersweilerstraße - Kniebrech“ erfolgt 
die geplante Entwässerung des Plangebietes im modifizierten Mischsystem. Die Einleitung 
erfolgt aufgrund der derzeitigen Abflussverhältnisse (kein Trennsystem im Einflussbereich 
des Plangebietes) in die Mischwasserkanalisation.   
 
Der häusliche Schmutzwasseranfall der geplanten Gebäude soll direkt in den bestehenden 
Mischwasserkanal abgeleitet werden. Dagegen muss der Regenwasseranteil auf dem 
Grundstück zurückgehalten und gedrosselt in die bestehende Regenwasser- bzw. 
Mischwasserkanalisation abgeleitet werden.  
 
Ein Großteil der Dachflächen der geplanten Gebäude sollen mit Gründächern ausgestattet 
werden. Die Gründächer sind grundsätzlich mindestens extensiv zu begrünen. Die 
Begrünung erfolgt entweder mit einer Sedum-Moos-Kraut- oder einer Sedum-Kraut-Gras-
Begrünung. Die Dicke der Substratschicht bzw. der Substratauflage beträgt für Urbane 
Gebiete (MU) mindestens 12 cm.   
 
 
7. Umweltbelange 
 
7.1 Maßnahmen, mit denen nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert 
oder ausgeglichen werden sollen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
Maßnahmen im Plangebiet 
 
Flächenversieglung:  
Die grünordnerischen Maßnahmen zielen vordergründig darauf ab, die Auswirkungen der  
Versiegelung im Eingriffsbereich durch entsprechende Maßnahmen möglichst zu reduzieren. 
 
Dachbegrünung und Fassadenbegrünung:  
Dachflächen (Flachdächer) sind als Grün- und Retentionsdach auszubilden. Ein kombinierter  
Einsatz mit Photovoltaikanlagen ist möglich, es sind aber nur aufgeständerte Systeme 
zulässig. Die Maßnahme dient der Reduzierung und Verzögerung des Oberflächenabflusses, 
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der Rückhaltung und Verdunstung des Niederschlagswassers, der Schaffung von 
siedlungsinternen Lebensräumen sowie der Reduzierung der Wärmespeicherfähigkeit von 
baulichen Anlagen durch Vegetation, der landschaftsgerechten Gestaltung von Dachflächen.  
 
 
Wasserhaushaltsbilanz DWA-M 102-4:  
Die Fläche des vorliegenden Bebauungsplans ist nahezu vollständig im Altlastenkataster 
erfasst. Eine Versickerung wird seitens der Bodenschutzbehörden ausgeschlossen (siehe 
Stellungnahme SGD). Ein Versiegelungsgebot liegt derzeit nicht vor. 
 
Die Empfehlung nach DWA-Merkblatt 102-4, dass der langjährige Wasserhaushalt der 
betrachteten Fläche dem des unbebauten Zustandes möglichst nahekommen soll, kann im 
Geltungsbereich nicht erfüllt werden. Eine gedrosselte Ableitung in ein erreichbares 
Gewässer (Lauter; III.Ordnung; verrohrt) ist aus technischen Gründen ebenfalls nicht 
möglich. Für die Regenwasserbewirtschaftung stehen im vorliegenden Fall lediglich die 
Bewirtschaftungselemente Verdunstung; Regenwassernutzung und Rückhalt mit 
gedrosselter Ableitung in die Ortskanalisation zur Verfügung.  
 
Ziel der baurechtlichen Festsetzungen im Plangebiet ist es, die bei der Neubebauung 
auftretenden negativen Auswirkungen für den natürlichen Wasserhaushalt Einschränkungen 
auf Grund vorhandener Bodenbelastungen und eines fehlenden Oberflächengewässers so 
weit wie möglich zu reduzieren. Dies wirkt sich entsprechend positiv auf die Auswirkungen 
von Starkregenereignissen im Hinblick auf Überflutungen aus. 
 
 
8. Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung 
 
Entwässerungskonzept: 
 
Eine weitere plangebietsübergreifende Erschließung ist derzeit nicht vorgesehen. Seitens 
der Stadtentwässerung Kaiserslautern sind ebenfalls keine weiteren öffentlichen 
Entwässerungseinrichtungen innerhalb des Geltungsbereichs und in der näheren Umgebung 
des Baugebietes geplant, so dass keine übergeordnete Entwässerungskonzeption 
erforderlich ist.  
   
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Altlastenkataster erfasst (Stellungnahme 
SGD), so dass eine mögliche gezielte Versickerung ausgeschlossen ist. Eine Ableitung von 
Niederschlagswasser in die Gewässerverrohrung (Lauter) ist voraussichtlich nicht möglich. 
 
Die Einleitung, Ableitung und Reinigung von Niederschlagswasser und häuslichem 
Schmutzwasser erfolgt durch die bestehenden Abwasseranlagen der STE-AöR. 
 
Für Bauvorhaben auf den Grundstücken des Baugebietes ist eine qualifizierte  
Entwässerungsplanung, unter Berücksichtigung der geltenden technischen Regelwerke und 
Normen auszuarbeiten und mit der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR frühzeitig 
abzustimmen. Hierbei ist der gesamte Geltungsbereich zu betrachten, die einzelnen 
Entwässerungseinrichtungen und Maßnahmen im Geltungsbereich müssen in ein 
Gesamtkonzept integriert werden.  
 
Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt im modifizierten Mischsystem, wobei anfallendes 
Niederschlagswasser weitgehend im Plangebiet, am Ort des Anfalls, dem natürlichen 
Wasserkreislauf zugeführt werden soll. Hierbei sind gemäß DIN das Oberflächen- und 
Schmutzwasser im Haus und auf dem Grundstück zu trennen. Das anfallende 
Niederschlagswasser von Privatflächen darf nur in die bestehende öffentliche Kanalisation 
eingeleitet werden, soweit es nicht vor Ort verwertet, verdunstet oder versickert werden 
kann. Lediglich die Systemüberläufe der privaten Regenwasseranlagen sowie das anfallende 
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Oberflächenwasser von den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen in den Regenwasser- oder 
Mischwasserkanal eingeleitet werden.  
 
 
 
 
 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren  
 

      ist eine weitere Beteiligung erforderlich 
 

□      ist eine weitere Beteiligung nicht erforderlich 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anlage: Lageplan Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen 1:1000 
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